
Verordnung
des Landratsamtes Zwickau

zur Festsetzung des Flächennaturdenkmals
„Sandgrube Auersberg” im Landkreis Zwickau

Vom 28. Februar 2019

Auf Grund von 822 Absatz1 und 2, 828 und 83 Absatz 1 Nummer 1 des
Bundesnaturschutzgesetzes vom 29. Juli 2009 (BGBl. | S. 2542), das zuletzt durch Artikel 1
des Gesetzes vom 15. September 2017 (BGBl. | S. 3434) geändert worden ist, sowie 8 18,
8 48 Absatz 1 Satz 1 Nummer 2, Absatz 4 und 8 46 Absatz1 Nummer3 des Sächsischen
Naturschutzgesetzes vom 6. Juni 2013 (SächsGVBl. S. 451), das zuletzt durch Artikel 8 des
Gesetzes vom 14. Dezember 2018 (SächsGVBl. S. 782) geändert worden ist, wird gemäß
8 20 Absatz4 des Sächsischen Jagdgesetzes vom 8. Juni 2012 (SächsGVBl. S. 308), das
durch das Gesetz vom 31. Januar 2018 (SächsGVBl. S. 21) geändert worden ist, im
Einvernehmen mit der unteren Jagdbehörde und gemäß 8 30 Absatz 1 des Waldgesetzes für
den Freistaat Sachsen vom 10. April 1992 (SächsGVBl. S. 137), das zuletzt durch Artikel 5
des Gesetzes vom 29. April! 2015 (SächsGVBl. S. 349, 351) geändert worden ist, im
Benehmen mit der unteren Forstbehörde verordnet:
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Festsetzung als Flächennaturdenkmal

Die in $2 näher bezeichnete Fläche auf dem Gebiet der Gemeinde St. Egidien,
Gemarkung St. Egidien, im Landkreis Zwickau wird als Flächennaturdenkmal festgesetzt.
Das Flächennaturdenkmal führt die Bezeichnung „Sandgrube Auersberg“.
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Schutzgegenstand

(1) Das Flächennaturdenkmal hat eine Größe von circa 4,2 Hektar.

(2) Das Flächennaturdenkmal umfasst nach dem Stand vom 28. Februar 2019 auf dem
Gebiet der Gemeinde St. Egidien, Gemarkung St. Egidien, einen Teil des Flurstücks 703/1.
Die Lage des Flächennaturdenkmals wird wie folgt grob beschrieben:
Das Flächennaturdenkmal liegt südöstlich der Ortslage St. Egidien und westlich des
Gewerbegebietes Auersberg. Nördlich wird es durch die Flurstücksgrenze begrenzt. Die
südliche Begrenzung ist der Waldweg vom Gewerbegebiet in Richtung Lichtensteiner
Straße. Die westliche und östliche Grenze verläuft jeweils oberhalb der aufgeschütteten
Erdwälle der ehemaligen Schießanlage.

(3) Die Grenzen des Flächennaturdenkmals sind in einer kombinierten Flur- und
Übersichtskarte des Landratsamtes Zwickau vom 28. Februar 2019 in den Maßstäben
1 :2 .000  (Flurkarte) und 1:  10.000 (Übersichtskarte) (Anlage 1) jeweils mit einer teils
durchzogenen und teils durchbrochenen Linie rot eingetragen. Beim Grenzeintrag mit
durchbrochener Linie verläuft die Grenze des Flächennaturdenkmals nicht auf der
Flurstücksgrenze. Maßgebend für den Grenzverlauf ist die Linienaußenkante der
Grenzeintragung auf der Flurkarte (Anlage 1). Die kombinierte Flur- und Übersichtskarte
(Anlage 1) ist Bestandteil der Verordnung.
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Schutzzweck

(1) Die Unterschutzstellung ist zum besonderen Schutz und zur Erhaltung eines für die
Naturausstattung des Landkreises Zwickau repräsentativen bedeutsamen Abbaufolgebiotops
erforderlich.

(2) Die Unterschutzstellung erfolgt
1. zum besonderem Schutz



a) magerer und offener Rohbodenstandorte;

b) aufgelassener Flächen der ehemaligen Sandgrube;
c) der lockeren Heidebereiche als Sekundärbiotop für gefährdete Arten trockener und

wechselfeuchter Lebensräume;

zur Sicherung von Lebensgemeinschaften und Lebensstätten von im Bestand
gefährdeten oder streng geschützten Tier- und Pflanzenarten, insbesondere zum Schutz
und zur Erhaltung

a) und Erweiterung eines Komplexes temporärer Gewässer als
Fortpflanzungsliebensraum für Amphibien, insbesondere für die Arten Kreuzkröäte
(Bufo calamita) und Kammmeolch (Triturus cristatus);

b) des Lebensraumes der Zauneidechse (Lacerta agilis) und weiteren Reptilienarten;

c) der Eigenschaft als Nahrungshabitat für Fledermaus- und Vogelarten;
aus wissenschaftlichen und landeskundlichen Gründen

a) zur Dokumentation der Entwicklung von Gehölzbeständen vom VWVorwald zu
standortgerechten Waldgesellschaften;

b) zur Dokumentation der Populationsdynamik von Kreuzkröte (Bufo calamita) und
Kammmeoich (Triturus cristatus) und

€) zur Erhaltung als pleistozänes Relikt.
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Verbote

Die Beseitigung des Flächennaturdenkmals sowie alle Handlungen, die zu einer Zerstörung,
Beschädigung oder Veränderung des Flächennaturdenkmals führen können, sind verboten.
In dem Flächennaturdenkmal ist insbesondere verboten:

1. bauliche Anlagen im Sinne der Sächsischen Bauordnung in der Fassung der
Bekanntmachung vom 11. Mai 2016 (SächsGVBl. S. 186), die zuletzt durch Artikel 2 des
Gesetzes vom 11. Dezember 2018 (SächsGVBl. $S. 706) geändert worden ist, in der
jeweils geltenden Fassung, oder des Sächsischen Wassergesetzes vom 12. Juli
2013 (SächsGVBl. S. 503), das zuletzt durch Artikel 2 des Gesetzes vom 8. Juli 2016
(SächsGVBl. S. 287) geändert worden ist, in der jeweils geltenden Fassung zu errichten
oder zu ändern oder gleichgestellte Maßnahmen, die keiner baurechtlichen oder
wasserrechtlichen Genehmigung oder Anzeige bedürfen, durchzuführen;

Straßen, Wege, Pfade, Steige, Plätze oder sonstige Verkehrsanlagen anzulegen,
Leitungen ober- oder unterirdisch zu verlegen oder Anlagen aller genannten Arten zu
verändern;

Handlungen vorzunehmen, die den Boden in seiner Gestalt, Struktur oder
Beschaffenheit verändern, wie insbesondere der Abbau von Bodenbestandteilen,
Grabungen, Bohrungen oder Sprengungen sowie Aufschüttungen, Abgrabungen,
Auffüllungen oder Ablagerungen;

Abfälle oder sonstige Materialien, Stoffe, Pflanzenschutzmittel oder andere Chemikalien
einzubringen, anzuwenden, zu lagern oder abzulagem;

das Betreten oder Reiten;

Hunde frei laufen zu lassen, soweit es sich nicht um Jagdhunde bei der
ordnungsgemäßen Jagdausübung handelt;



10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

Totholz zu entnehmen;

Tiere einzubringen, wild lebende Tiere mutwillig zu beunruhigen oder ohne vernünftigen
Grund zu fangen, zu verletzen oder zu töten oder Puppen, Larven, Eier oder Nester oder
sonstige Brut-, Wohn- oder Zufluchtsstätten dieser Tiere zu entfernen, zu beschädigen
oder zu zerstören;

Licht- oder Lärmimmissionen zu verursachen, die geeignet sind, Tiere zu beunruhigen
oder den Naturgenuss zu beeinträchtigen;

gebietsfremde Pflanzen oder Pflanzenteile einzubringen, Pflanzen oder Pflanzenteile zu
entnehmen, zu beschädigen oder zu zerstören oder Weihnachtsbaum- oder
Schmuckreisigkulturen anzulegen;

Kahlschläge oder Aufforstungen jeder Art vorzunehmen oder die bisherige
Grundstücksnutzung In sonstiger Art zu ändern, welche dem Schutzzweck zuwiderläuft;

Erholungseinrichtungen aller Art anzulegen, zu zeiten, zu lagern, Wohnwagen,
Wohnmobile, Verkaufsstände, Warenautomaten aufzustellen oder sonstige Fahrzeuge
abzustellen;

mit Fahrrädern, Skiern oder ähnlichen Fortbewegungsmitteln zu fahren;

mit Fahrzeugen aller Art zu fahren;

Entwässerungs- und andere Maßnahmen vorzunehmen, die den Wasserhaushalt des
Gebietes verändern können;

Feuer zu entfachen oder zu unterhalten, Feuerstellen zu errichten oder zu unterhalten
oder Flächenverbrennungen durchzuführen;

Fluggeräte jeglicher Art zu starten, zu landen oder das Gebiet mit Modell- oder
Spielfluggeräten zu befliegen;

Plakate, Bild- oder Schrifttafeln, Markierungszeichen oder sonstige Werbeanlagen
aufzustellen oder an dessen Objekten anzubringen oder diese in anderer Art und Weise
zu verändern;

die zur Sichtbarmachung des Schutzgebietes aufgestellten amtlichen Kennzeichen zu
entfernen, zu zerstören oder zu beschädigen.
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Zulässige Handlungen

Der 8 4 dieser Verordnung gilt nicht für:
1.

2.

die dem Schutzzweck entsprechende ordnungsgemäße Forstwirtschaft entsprechend
dem Waldgesetz für den Freistaat Sachsen in der jeweils geltenden Fassung;

die dem Schutzzweck entsprechende ordnungsgemäße Ausübung der Jagd im Sinne
des Bundesjagdgesetzes in der Fassung der Bekanntmachung vom 29. September
1976 (BGBE.| S. 2849), das zuletzt durch Artikel 2 des Gesetzes vom 14. November
2018 (BGBl.| S. 1850) geändert worden ist, in der jeweils geltenden Fassung, in
Verbindung mit dem Sächsischen Jagdgesetz in der jeweils geltenden Fassung;
die sonstige bisher rechtmäßig ausgeübte Nutzung und Unterhaltung des Grundstücks
in der bisherigen Art und im bisherigen Umfang;



die zur Erhaltung der Funktionsfähigkeit des Flächennaturdenkmals durch die untere
Naturschutzbehörde angeordneten Überwachungs-, Schutz-, Biotopgestaltungs- und
Biotoppflegemaßnahmen;

5. Beobachtungen und Untersuchungen mit Ton, Foto oder Film zu wissenschaftlichen
Zwecken im Auftrag der unteren Naturschutzbehörde einschließlich des Besteigens von
Bäumen;

6. Untersuchungen zur Altlastenerkundung sowie sich hieraus ergebende Maßnahmen, mit
der Maßgabe, dass diese der unteren Naturschutzbehörde mindestens eine Woche vor
Beginn schriftlich anzuzeigen sind;

7. Vermessungsarbeiten nach dem Sächsischen Vermessungs- und Katastergesetz vom
29. Januar 2008 (SächsGVBl. S. 138, 148), das zuletzt durch das Gesetz vom 19. Juni
2013 (SächsGVBl. S. 482) geändert worden ist, in der jeweils geltenden Fassung, mit
der Maßgabe, dass diese der unteren Naturschutzbehörde rechtzeitig mindestens eine
Woche vor Beginn schriftlich anzuzeigen sind;

8. behördlich angeordnete oder zugelassene Beschilderungen.
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Pflege-, Entwicklungs- und

Wiederherstellungsmaßnahmen

(1) Die untere Naturschutzbehörde kann im Benehmen mit der unteren Forstbehörde zur
Erreichung des Schutzzwecks die erforderlichen Pflege-, Entwicklungs- und
Wiederherstellungsmaßnahmen festlegen. Zu den Entwicklungsmaßnahmen zählen auch
Maßnahmen zum Schutz von Amphibien.

(2) Die Maßnahmen nach Absatz1 können von der unteren Naturschutzbehörde
vertraglich geregelt oder angeordnet werden. Davon unberührt bleibt die Duldungspflicht
gemäß 865 des Bundesnaturschutzgesetzes und 837 Absatz2 des Sächsischen
Naturschutzgesetzes.
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Befreiungen

(1) Von den Verboten dieser Verordnung kann die untere Naturschutzbehörde auf
schriftlichen Antrag nach 8 67 des Bundesnaturschutzgesetzes Befreiung erteilen.

{2) Wird die Befreiung durch eine nach anderen Vorschriften gleichzeitig erforderliche
Gestattung ersetzt, gilt 8 39 des Sächsischen Naturschutzgesetzes.
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Ordnungswidrigkeiten

(1) Ordnungswidrig im Sinne des 869 Absatz8 des Bundesnaturschutzgesetzes in
Verbindung mit 8 49 Absatz1 Nummer1 des Sächsischen Naturschutzgesetzes handelt,
wer, ohne dass eine zulässige Handlung in der in 8 5 dieser Verordnung festgelegten Art und
Weise vorliegt oder eine Befreiung gemäß 87 dieser Verordnung erteilt ist, in dem
Flächennaturdenkmal vorsätzlich oder fahrlässig Handlungen vornimmt, die entgegen $ 4
Satz1 dieser Verordnung zu einer Zerstörung, Beschädigung oder Veränderung oder
dessen Beseitigung führen.

(2) Ordnungswidrig im Sinne des 869 Absatz8 des Bundesnaturschutzgesetzes in
Verbindung mit & 49 Absatz1 Nummer1 des Sächsischen Naturschutzgesetzes handelt
insbesondere, wer in dem Flächennaturdenkmatl ohne Befreiung gemäß 87 dieser
Verordnung vorsätzlich oder fahrlässig:

1. entgegen 84 Sa tz2 Nummer1 dieser Verordnung bauliche Anlagen im Sinne der
Sächsischen Bauordnung oder des Sächsischen Wassergesetzes errichtet oder ändert
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10.

11.

12.

13.

14.
15.

16.

17.

18.

19.

oder gieichgestellie Maßnahmen, die keiner baurechtlichen oder wasserrechtlichen
Genehmigung oder Anzeige bedürfen, durchführt;

entgegen 84 Satz2 Nummer2 dieser Verordnung Straßen, Wege, Pfade, Steige,
Plätze oder sonstige Verkehrsanlagen anlegt, Leitungen ober- oder unterirdisch
verlegt oder Anlagen aller genannten Arten verändert;

entgegen 84 Sa tz2 Nummer3 dieser Verordnung Handlungen vornimmt, die den
Boden in seiner Gestalt, Struktur oder Beschaffenheit verändern, wie insbesondere der
Abbau von Bodenbestandteilen, Grabungen, Bohrungen oder Sprengungen sowie
Aufschüttungen, Abgrabungen, Auffüllungen oder Ablagerungen;

entgegen $ 4 Sa t z2 Nummer4 dieser Verordnung Abfälle oder sonstige Materialien,
Stoffe, Pflanzenschutzmittel oder andere Chemikalien einbringt, anwendet, lagert oder
ablagert;

entgegen 8 4 Satz 2 Nummer 5 dieser Verordnung Flächen betritt oder darauf reitet;
entgegen $ 4 Satz 2 Nummer 6 dieser Verordnung Hunde frei laufen lässt;
entgegen 8 4 Satz 2 Nummer 7 dieser Verordnung Totholz entnimmt;

entgegen 8& 4 Satz 2 Nummer8 dieser Verordnung Tiere einbringt, wild lebende Tiere
mutwillig beunruhigt oder ohne vernünftigen Grund fängt, verletzt oder tötet oder
Puppen, Larven, Eier oder Nester oder sonstige Brut-, Wohn- oder Zufluchtsstätten
dieser Tiere entfernt, beschädigt oder zerstört;

entgegen 84 Satz2 NummerS9 dieser Verordnung Licht- oder Lärmimmissionen
verursacht, die geeignet sind, Tiere zu beunruhigen oder den Naturgenuss zu
beeinträchtigen;
entgegen 84 Sa tz2 Nummer10 dieser Verordnung gebietsfremde Pflanzen oder
Pflanzenteile einbringt, Pflanzen oder Pflanzenteile entnimmt, beschädigt oder zerstört
oder Weihnachtsbaum- oder Schmuckreisigkulturen anlegt;

entgegen $ 4 Sa t z 2 Nummer 11 dieser Verordnung Kahlschläge oder Aufforstungen
jeder Art vornimmt oder die bisherige Grundstücksnutzung in sonstiger Art ändert,
welche dem Schutzzweck zuwiderläuft;

entgegen 8 4 Sa t z 2 Nummer 12 dieser Verordnung Erholungseinrichtungen aller Art
anlegt, zeitet, lagert, Wohnwagen, Wohnmobile, Verkaufsstände, Warenautomaten
aufstellt oder sonstige Fahrzeuge abstellt;
entgegen 84 Satz2 Nummer13 dieser Verordnung mit Fahrrädern, Skiern oder
ähnlichen Fortbewegungsmitteln fährt;
entgegen 8 4 Satz 2 Nummer 14 dieser Verordnung mit Fahrzeugen aller Art fährt;

entgegen 84 Satz2 Nummer 15 dieser Verordnung Entwässerungs- und andere
Maßnahmen vornimmt, die den Wasserhaushalt des Gebietes verändern können;

entgegen 84 Satz2 Nummer 16 dieser Verordnung Feuer entfacht oder unterhält,
Feuerstellen errichtet oder unterhält oder Flächenverbrennungen durchführt;
entgegen 8 4 Satz 2 Nummer 17 dieser Verordnung Fluggeräte jeglicher Art startet,
landet oder das Gebiet mit Modell- oder Spielfluggeräten befliegt;

entgegen 8 4 Satz 2 Nummer 18 dieser Verordnung Plakate, Bild- oder Schrifttafeln,
Markierungszeichen oder sonstige Werbeanlagen aufstellt oder an dessen Objekten
anbringt oder diese in anderer Art und Weise verändert;

entgegen $4 Satz 2 Nummer 19 dieser Verordnung die zur Sichtbarmachung des
Schutzgebietes aufgestellten amtlichen Kennzeichen entfernt, zerstört oder beschädigt.

(3) Ordnungswidrig im Sinne des 869 Absatz8 des Bundesnaturschutzgesetzes In
Verbindung mit 8 49 Absatz1 Nummer1 des Sächsischen Naturschutzgesetzes handelt,



wer im Flächennaturdenkmal vorsätzlich oder fahrlässig Altlastenerkundungen nach $ 5
Nummer6 dieser Verordnung ohne oder ohne fristgerechte schriftliche Anzeige bei der
unteren Naturschutzbehörde oder abweichend von der schriftlichen Anzeige durchführt.

(4) Ordnungswidrig im Sinne des 869 Absatz8 des Bundesnaturschutzgesetzes in
Verbindung mit 8 49 Absatz1 Nummer1 des Sächsischen Naturschutzgesetzes handelt,
wer im Flächennaturdenkmal vorsätzlich oder fahrlässig Vermessungsarbeiten nach 8 5
Nummer 7 dieser Verordnung ohne oder ohne fristgerechte schriftliche Anzeige bei der
unteren Naturschutzbehörde oder abweichend von der schriftlichen Anzeige durchführt.

(5) Ordnungswidrig im Sinne des 869 Absatz8 des Bundesnaturschutzgesetzes in
Verbindung mit 8 49 Absatz1Nummer1 des Sächsischen Naturschutzgesetzes handelt,
wer in dem Flächennaturdenkmal vorsätzlich oder fahrlässig Maßnahmen, die durch die
untere Naturschutzbehörde gemäß 86 dieser Verordnung festgelegt wurden, vereitelt,
behindert oder auf sonstige Weise stört.

(6) Ordnungswidrig im Sinne des 869 Absatz 8 des Bundesnaturschutzgesetzes in
Verbindung mit 8 49 Absatz1 Nummer1 des Sächsischen Naturschutzgesetzes handelt,
wer in dem Flächennaturdenkmal vorsätzlich oder fahrlässig eine vollziehbare
Nebenbestimmung, mit der eine nach 8 7 dieser Verordnung erteilte Befreiung versehen
wurde, nicht, nicht vollständig, nicht fristgemäß oder nicht ordnungsgemäß erfüllt.

(7) Die Ordnungswidrigkeit nach Absatz 1 bis 6 kann gemäß $ 49 Absatz 2 Nummer1
des Sächsischen Naturschutzgesetzes mit einer Geldbuße bis zu 50 000 EUR geahndet
werden. Das Höchstmaß verringert sich bei Fahrlässigkeit auf die Hälfte.

(8) Für die Verfolgung und Ahndung der Ordnungswidrigkeit ist die untere
Naturschutzbehörde zuständig.
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Inkrafttreten

Diese Verordnung tritt am Tage nach ihrer Verkündung in Kraft.

Zwickau, den 28. Februar 2019

Lan amt Zwickau
Dk..C. Scheurer

Landrat

Verkündungshinweis;

Gemäß $20 Absatz 10 SächsNatSchG ist eine Verletzung der Vorschriften des $ 20
Absatz1 bis 6 und 9 SächsNatSchG unbeachtlich, wenn sie nicht innerhalb eines Jahres
nach Verkündung der Rechtsverordnung schriftlich unter Angabe der Tatsachen, die die
Verletzung begründen sollen, bei der für den Erlass zuständigen Naturschutzbehörde — dem
Landratsamt Zwickau, untere Naturschutzbehörde, in 08412 Werdau, Zum Sternplatz 7 —
geitend gemacht wird.

Darüber hinaus wird darauf hingewiesen, dass gemäß 8 3 Absatz 6 in Verbindung mit & 3
Absatz 5 der Sächsischen Landkreisordnung in der Fassung der Bekanntmachung vom



9. März 2018 (SächsGVBl. S. 99) eine Verletzung von Verfahrens- und Formvorschriften
beim Zustandekommen dieser Verordnung nach Ablauf eines Jahres nach dieser
Verkündung nicht mehr geltend gemacht werden kann.
Es sei denn, dass
1. die Ausfertigung der Verordnung nicht oder fehlerhaft erfolgt ist,
2. die Vorschriften über die Verkündung der Verordnung verletzt worden sind,
3. vor Ablauf eines Jahres nach dieser Verkündung die Verletzung der Verfahrens- oder

Formvorschriften gegenüber dem Landkreis Zwickau unter Bezeichnung des
Sachverhaltes, der die Verletzung begründen soll, schriftlich geltend gemacht worden
ist.

Ist eine Verletzung nach 8 3 Absatz 6 in Verbindung mit & 3 Absatz 5, Satz 2, Nummer 4,
Buchstabe b SächsLKrO geltend gemacht worden, so kann auch nach Ablauf eines Jahres
nach dieser Verkündung jedermann diese Verletzung geltend machen.
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